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Überschrift, Beschlussvorschlag

Neuordnung der Dezernatsverteilung

“Der in der Vorlage dargestellten veränderten Dezernatsverteilung wird zugestimmt.“
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Sachverhalt, Begründung, finanzielle Auswirkung:

Im Zusammenhang mit den 2010 nachzubesetzenden Wahlbeamtenstellen soll die 
Dezernatsverteilung geändert werden. Ich hatte meine Überlegungen hierzu bereits in der Vorlage 
„Öffentliche Ausschreibung der Dezernentenstellen III und IV“ (Drucksache 13042/10 vom 
5. Februar 2010 und Ergänzungsvorlage vom 15. Februar 2010) dargestellt und angekündigt, die 
neue Dezernatsstruktur zur Sitzung des Rates am 11. Mai 2010 zur Beschlussfassung vorzulegen. 
Dies erfolgt hiermit. Die Drucksache 13042/10 einschließlich der Ergänzungsvorlage ist als Anlage 1 
beigefügt.

Im Rahmen der Dezernatsneustrukturierung soll das Dezernat VII Dezernat für Kultur und 
Wissenschaft eingerichtet werden. Da mit der organisatorischen Einrichtung dieses Dezernates 
aufgrund der Inanspruchnahme der Stelle der Leiterin des bisherigen Fachbereiches 41 Kultur auch 
die Bestellung der Dezernentin verbunden ist, wird hierzu parallel eine besondere Beschlussvorlage 
vorgelegt (DS 13281/10 Einrichtung des Dezernates VII Dezernat für Kultur und Wissenschaft und 
Bestellung der Dezernentin).

Wie angekündigt werde ich dem Rat zu seiner Sitzung am 11. Mai 2010 meine Vorschläge zur 
Wahl der Dezernenten III und IV (Drucksachen-Nrn. 13262/10 und 13263/10) unterbreiten. Die 
Dezernatsverteilung tritt grundsätzlich mit dem Dienstantritt des neuen Dezernenten IV zum 1. 
Oktober 2010 in Kraft. Lediglich die Herauslösung von Organisationseinheiten aus dem Dezernat 
III und der damit verbundene Aufgabenübergang erfolgt mit der Nachbesetzung der Stelle des 
Dezernates III zum 1. Dezember 2010. Die neue Dezernatsstruktur war auch bereits in den 
Ausschreibungen für die Dezernentenstellen berücksichtigt. Die Gründe für die Neustrukturierung 
sind im Einzelnen aus der Anlage 1 ersichtlich.

1. Änderung der Dezernatsverteilung

1.1 Dezernat I

− Das Referat 0140 Rechnungsprüfungsamt wird herausgelöst und dem Dezernat II 
zugeordnet.

1.2 Dezernat II

− Das Referat 0140 Rechnungsprüfungsamt wird dem Dezernat II zugeordnet.
− Der Fachbereich 20 Finanzen wird herausgelöst und dem Dezernat IV zugeordnet.

Das Dezernat führt die Bezeichnung Dezernat II Organisations-, Personal- und 
Ordnungsdezernat.

1.3 Dezernat III

− Dem Fachbereich 67 Stadtgrün werden die Aufgaben der bisherigen Abt. 40.4 Sportinstitut 
übertragen.

Der Fachbereich führt künftig die Bezeichnung Fachbereich 67 Stadtgrün und Sport.

Zum Zeitpunkt der Nachbesetzung des Dezernates III ändert sich die Struktur des 
Dezernates wie folgt: 
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− Der Fachbereich 67 Stadtgrün und Sport wird herausgelöst und dem Dezernat IV 
zugeordnet. 

− Das Referat 0120 Stadtentwicklung und Statistik wird ebenfalls herausgelöst und dem 
Dezernat IV zugeordnet. 

1.4 Dezernat IV 

Zum Zeitpunkt der Nachbesetzung des Dezernats IV wird das Dezernat in seiner bisherigen 
Struktur vollständig aufgelöst und der Geschäftsbereich wie folgt geändert:

− Der Fachbereich 20 Finanzen wird dem Dezernat IV zugeordnet.

− Der Fachbereich 67 Stadtgrün und Sport wird dem Dezernat IV zugeordnet (ab 1. 
Dezember 2010).

− Das Referat 0120 wird dem Dezernat IV zugeordnet (ab 1. Dezember 2010). Die dem 
Referat zugeordnete Aufgabe „Wahlen“ bleibt fachlich weiterhin dem Dezernenten II als 
Gemeindewahlleiter unterstellt.

− Der Fachbereich 41 Kultur wird aus dem Dezernat IV herausgelöst und künftig als Dezernat 
für Kultur und Wissenschaft geführt (s. Vorlage DS 13281/10 Einrichtung des Dezernates 
VII Dezernat für Kultur und Wissenschaft und Bestellung der Dezernentin).

− Der Aufgabenzuschnitt des Fachbereiches 40 Schule und Sport wird verändert. Die 
Abteilung 40.3 Städtische Musikschule wird aus dem Fachbereich herausgelöst und dem 
Dezernat für Kultur und Wissenschaft zugeordnet (s. Vorlage DS 13281/10 Einrichtung 
des Dezernates VII Dezernat für Kultur und Wissenschaft und Bestellung der 
Dezernentin). Die Abteilung 40.4 Sportinstitut wird ebenfalls aus dem Fachbereich 
herausgelöst und in den Fachbereich 67 integriert.

− Der Fachbereich 40 führt künftig aufgrund des veränderten Aufgabenzuschnitts die 
Bezeichnung Fachbereich 40 Schule, wird aus dem Dezernat IV herausgelöst und dem 
Dezernat V zugeordnet.

Das Dezernat führt die Bezeichnung Dezernat IV Finanz-, Stadtgrün- und Sportdezernat.

1.5 Dezernat V

− Der Fachbereich 40 Schule (ohne Abt. 40.3 Städtische Musikschule und Abt. 40.4 
Sportinstitut) wird dem Dezernat V zugeordnet. 

Das Dezernat führt die Bezeichnung Dezernat V Schul-, Sozial-, Gesundheits- und 
Jugenddezernat.

1.6 Dezernat VI

− Der Zuschnitt des Dezernates bleibt unverändert.

1.7 Dezernat VII

− Zur Neuorganisation des Dezernates wird parallel eine besonderte Beschlussvorlage 
vorgelegt (DS 13281/10 Einrichtung des Dezernates VII Dezernat für Kultur und 
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Wissenschaft und Bestellung der Dezernentin).
4



2. Vertretungsregelung der Dezernenten

Mit der Neuordnung der Dezernatsstruktur wird auch die Vertretungsregelung der 
Dezernenten geändert. Bereits seit 2003 werden die Dezernenten im Innenverhältnis durch 
einen Fachbereichsleiter ihres Geschäftsbereiches vertreten, da durch einen 
dezernatsangehörigen Fachbereichsleiter die fachliche Nähe eher gegeben ist als bei einem 
anderen Dezernenten. Der vertretende Fachbereichsleiter ist ohnehin in das Alltagsgeschäft 
des Dezernates eingebunden und verfügt somit über die fachliche Detailkenntnis der 
relevanten Angelegenheiten des Dezernates, während diese Informationen für einen 
anderen Dezernenten im Vertretungsfall erst aufbereitet und vermittelt werden müssen. Die 
Dezernatsvertretung durch einen Fachbereichsleiter ist somit erheblich effektiver und hat 
sich im Innenverhältnis in der Praxis bewährt. Diese Regelung wird deshalb auch auf die 
Vertretung im Außenverhältnis ausgeweitet. Hiervon unberührt bleibt selbstverständlich die 
allgemeine Vertretung des Herrn Oberbürgermeisters durch Herrn EStR Lehmann.

Die jeweiligen Vertretungsregelungen sind aus der Anlage 2 ersichtlich. Eine Besonderheit 
ergibt sich in der Vertretungsregelung des Wirtschaftsdezernenten und der 
Dezernentin für Kultur und Wissenschaft, da diese beiden Dezernate nicht über einen 
entsprechenden Verwaltungsunterbau mit zugeordneten Fachbereichen verfügen. Der 
Wirtschaftsdezernent, Herr Roth, ist in Personalunion u. a. auch Geschäftsführer der Stadt 
Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH. Aufgrund der Verzahnung mit der 
Beteiligungssteuerung des Fachbereiches 20 Finanzen erfolgt die Vertretung deshalb durch 
den Dezernenten IV. Die Vertretung der Dezernentin für Kultur und Wissenschaft erfolgt 
durch den Abteilungsleiter 41.4 Stadtarchiv. 

Als Anlage 2 ist ein Organigramm der Dezernatsverteilung ab 1. Oktober 2010 beigefügt. Die 
Veränderungen durch die Vorlage zur Einrichtung des Dezernates VII (DS 13281/10 Einrichtung 
des Dezernates VII Dezernat für Kultur und Wissenschaft und Bestellung der Dezernentin) sind 
hierbei bereits berücksichtigt. 

gez.

Dr. Hoffmann Anlagen
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Sachverhalt, Begründung, finanzielle Auswirkung: siehe nächste Seite 


Anlage 1 zur DS 13264/10 
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Verwaltungsausschuss 9. Febr. 10   X     
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Beteiligte Fachbereiche 
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Überschrift, Beschlussvorschlag 


 
Öffentliche Ausschreibung der Dezernentenstellen III und IV 


 
“1.  Herr Stadtrat Laczny und Herr Stadtbaurat Zwafelink haben ihre Versetzung in den 


Ruhestand mit Ablauf ihrer jeweiligen Amtszeit beantragt. Das Dezernat IV ist somit 
zum 1. Oktober 2010 und das Dezernat III zum 1. Dezember 2010 nachzubesetzen. 
Die Dezernentenstellen sind öffentlich auszuschreiben. 
 


 2. Über die in diesem Zusammenhang erforderliche Dezernatsneustrukturierung ent-
scheidet der Rat mit der Wahl der beiden vorgenannten Wahlbeamten und der Er-
nennung der Kulturdezernentin abschließend.“ 
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Begründung/Sachverhalt: 
 
Herr Stadtrat Laczny und Herr Stadtbaurat Zwafelink haben den Wunsch geäußert, mit Ablauf 
ihrer jeweiligen Amtszeit in den Ruhestand versetzt zu werden und insofern für eine Wiederwahl 
nicht zur Verfügung zu stehen. Die Amtszeit von Herrn Stadtrat Laczny endet am 
30. September 2010 und die von Herrn Stadtbaurat Zwafelink am 30. November 2010. Das 
Ausscheiden der beiden Dezernenten aus dem Dienst der Stadt Braunschweig habe ich zum  
Anlass genommen, Überlegungen anzustellen, wie die Dezernatsverteilung den derzeitigen 
Erfordernissen an die Aufgabenerledigung anzupassen ist. Danach sollen die Dezernate III und 
IV mit verändertem Aufgabenzuschnitt nachbesetzt werden. Die Dezernatsneustrukturierung soll 
mit dem Dienstantritt des ersten neuen Wahlbeamten (1. Oktober 2010) in Kraft treten. Ich 
beabsichtige deshalb, dem Rat mit der Wahl der Wahlbeamten eine geänderte Dezernats-
verteilung vorzuschlagen, die nach dem jetzigen Stand der Überlegungen wie folgt aussehen 
wird:  
 
Beabsichtigte organisatorische Regelungen: 
 
1. Dezernat IV Schul-, Kultur- und Sportdezernat 


Der Fachbereich 20 Finanzen wird dem Dezernat IV zugeordnet (s. a. Nr. 2). Das Schulsanie-
rungsprogramm mit einem Volumen von rd. 145 Mio. € bis 2013 ist das für die nächsten Jah-
re bedeutsamste Investitionsprojekt der Stadt Braunschweig und bindet damit einen wesent-
lichen Teil des Finanzhaushalts. Bestandteil dieses Programms sind sowohl das PPP-Modell 
für insgesamt 9 Schulen und 2 Sporthallen als auch die Maßnahmen im Rahmen des Kon-
junkturpaketes II. Die Größenordnung und Bedeutung dieses Projektes erfordern ein eng-
maschiges fachliches und finanzielles Controlling der Stadt, um die vereinbarte Qualität beim 
Planen, Bauen und Betrieb sicherzustellen. Ferner sind bei den Schulen, die künftig im Rah-
men des PPP-Modells geführt werden, rechtliche Vereinbarungen, Vorgaben und Methoden 
zu entwickeln, die sicherstellen, dass bei Ablauf des Vertrages die Stadt ihre Gebäude, die ihr 
Eigentum bleiben, in dem vereinbarten Zustand zurückerhält. Zwingend notwendig ist in die-
sem Zusammenhang, dass sowohl das fachliche Controlling des Fachbereichs 40 mit den in-
tensiven Kontakten zu den Schulleitungen und das Finanzcontrolling des Fachbereichs 20 
möglichst eng verzahnt werden. Durch die Zuordnung der Fachbereiche 20 und 40 zu einem 
Dezernat wird der Abstimmungs- und Koordinierungsbedarf erheblich reduziert. 
 
Aufgrund der mit der Zuordnung des Fachbereiches 20 verbundenen zusätzlichen Aufgaben  
innerhalb des Dezernates IV wird der Fachbereich 41 Kultur aus dem Dezernat herausgelöst.  
Zugleich beabsichtige ich, die Städtische Musikschule ebenfalls aus dem Dezernat IV  
herauszulösen (s. a. Nr. 5). 
 
Das Dezernat führt künftig die Bezeichnung Finanz-, Schul- und Sportdezernat. 
 


2. Dezernat II Organisations-, Personal-, Finanz- und Ordnungsdezernat 
Bei der Neuordnung der Dezernatsverteilung 2006 wurde bereits angekündigt, dass das De-
zernat II entlastet werden sollte. Seinerzeit war eine Überlegung, den Fachbereich 37 künftig 
dem Dezernat IV zuzuordnen. Aufgrund der damaligen Projekte im Dezernat IV, insbesonde-
re der „Stadt der Wissenschaft“, wurde diese Überlegung bisher nicht umgesetzt. 
Aufgrund der derzeitigen Aufgabenentwicklung ist festzustellen, dass die Bündelung der 
Querschnittsfunktionen „Finanzen“, „Organisation“ und „Personal“ in einem Dezernat eine 
ordnungsgemäße Aufgabenerledigung erschwert, da gerade in den Zeiten der Finanzkrise 
diese Bereiche und damit der Dezernent besonders gefordert sind, konzeptionelle Maßnah-
men zur Konsolidierung des städtischen Haushalts zu erarbeiten. Zudem hat sich gezeigt, 
dass die Aufgabenfülle auch in Ansehung der Funktion des allgemeinen Vertreters des Ober-
bürgermeisters zu groß ist. Der Fachbereich 20 Finanzen wird deshalb dem Dezernat IV zu-
geordnet (s. a. Nr. 1). 
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Im Rahmen der Neuordnung der Dezernatsverteilung gemäß Ratsbeschluss vom 
10. Oktober 2006 wurde das Referat 0140 Rechnungsprüfungsamt vom Dezernat II zum De-
zernat des Oberbürgermeisters verlegt. Da nunmehr der Aufgabenzuschnitt des Dezernates II 
verändert wird und eine Entlastung eintritt, kann mit der Dezernatsneustrukturierung der ur-
sprüngliche Zustand wieder hergestellt werden (s. a. Nr. 3). 
 
Das Dezernat führt künftig die Bezeichnung Organisations-, Personal- und Ordnungs-
dezernat. 
 


3. Dezernat I Dezernat des Oberbürgermeisters 
Das Referat 0140 Rechnungsprüfungsamt wird herausgelöst und dem Dezernat II übertragen 
(s. a. Nr. 2). 
 


4. Dezernat VII Dezernat für Betriebe 
Die Funktion des Dezernenten ist gekoppelt an die Geschäftsführung der Stadt Braunschweig 
Beteiligungs-Gesellschaft mbH (früher Stadtwerke Braunschweig GmbH). Seit dem Aus-
scheiden von Herrn Hinckeldeyn ist das Dezernat personell nicht besetzt. Mit der Bestellung 
von Herrn Roth zum Geschäftsführer der Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH 
sind die Aufgabenbereiche der Dezernate VI und VII in der Person des Wirtschaftsdezernen-
ten vereint. Das bisherige Dezernat für Betriebe kann aufgelöst werden.  
 
Mit der Auflösung des Dezernates ist auch die Stabsstelle 0810 Stabsstelle für öffentliche Be-
triebe entbehrlich. Die Aufgaben wurden bereits der Stabsstelle 0800 Stabsstelle Wirtschafts-
dezernat übertragen. 
 


5. (Neu) Dezernat VII Dezernat für Kultur und Wissenschaft 
Der bisherige Fachbereich Kultur wird in das Dezernat VII umgewandelt. Mit der Heraus-
lösung des Fachbereiches Kultur aus dem Dezernat IV und der künftigen Führung als eigen-
ständiges Dezernat wird einerseits dem Aufgabenzuwachs im Dezernat IV Rechnung getra-
gen, andererseits aber auch der kulturellen Bedeutung der Stadt Braunschweig. Die kulturel-
len Angebote und Projekte, wie z. B. der Lichtparcours, sind ein wichtiger Indikator für die Le-
bensqualität im Wirtschaftsstandort Braunschweig. Der bereits begonnene Aus- und Umbau 
des Städtischen Museums verbunden mit der Neukonzeption und die anstehende Einrichtung 
des Schlossmuseums bieten die Chance, den Bekanntheitsgrad Braunschweigs weiter zu 
steigern.  
 
Mit der Aufwertung des FB 41 zum Dezernat soll ihm auch noch die Städtische Musikschule 
mit rd. 60 überwiegend teilzeitbeschäftigten Mitarbeitern und einem Finanzvolumen von über 
2,5 Mio. € zugeordnet werden (s. a. Nr. 1). In der Abteilung 41.1 Literatur und Musik wurde 
bereits eine Kontaktstelle Musik eingerichtet. Um die Vermittlung und Förderung der Musik 
als künstlerische Sparte zu intensivieren, ist es sachgerecht, die Erfahrungen des Kulturbe-
reichs zu nutzen und die Musikschule hier zu integrieren. Damit allerdings wäre der Rahmen 
eines Fachbereichs ohnehin gesprengt.  
 
Der Dezernatsleitung sollen insbesondere folgende Aufgaben übertragen werden: 
 


 Vertretung des Oberbürgermeisters in Kultur- und Wissenschaftsangelegenheiten im  
Innen- und Außenverhältnis 


 Verantwortliche Leitung und Koordinierung von Kulturprojekten 


 Öffentlichkeitsarbeit und Marketing in Kultur- und Wissenschaftsangelegenheiten 


 Zusammenarbeit mit anderen Behörden, Institutionen, Interessenverbänden etc. 


 Einwerbung von Sponsoren 


 Betreuung des Ausschusses für Kultur und Wissenschaft 
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6. Dezernat III Bau- und Umweltschutzdezernat, Dezernat V Sozial-, Gesundheits- und Ju-
genddezernat und Dezernat VI Wirtschaftsdezernat 
Die Zuschnitte dieser Dezernate bleiben unverändert. 


 


Beabsichtigte personelle Regelungen 
 
1. Die Dezernate III und IV werden nach Ablauf der Amtszeit und Ausscheiden der bisherigen 


Stelleninhaber nachbesetzt. Die Stellen werden mit dem veränderten Aufgabenzuschnitt öf-
fentlich ausgeschrieben. In der Sitzung des Rates am 11. Mai 2010 werde ich gemäß § 81 
Abs. 3 NGO jeweils einen Besetzungsvorschlag für die Funktionen der Stadträtin/des Stadtra-
tes (Dezernat IV) und der Stadtbaurätin/des Stadtbaurates (Dezernat III) vorlegen und dort 
auch über die endgültige Dezernatsstrukturierung entscheiden lassen.  
 


2. Bei der Einrichtung des Kulturdezernates handelt es sich um eine organisatorische Maßnah-
me zur Straffung der Steuerung in kulturellen und wissenschaftlichen Angelegenheiten der 
Stadt Braunschweig. Ich schlage deshalb und aus Haushaltsgründen vor, die Stelle nicht mit 
einer Wahlbeamtin/einem Wahlbeamten zu besetzen. Gleichzeitig mit meinem Vorschlag zur 
Wahl der Beamten auf Zeit für die Dezernate III und IV beabsichtige ich deshalb, dem Rat am 
11. Mai 2010 vorzuschlagen, die bisherige Leiterin des Fachbereichs 41 Kultur, Frau Ltd. 
Städt. Direktorin Dr. Hesse, als Laufbahnbeamtin unter Beibehaltung der bisherigen Besol-
dung als Dezernentin für das Dezernat für Kultur und Wissenschaft ohne öffentliche Stellen-
ausschreibung einzusetzen.  
 
Für die Leitung des Kulturdezernats soll die Stelle der bisherigen Fachbereichsleitung 41 in 
Anspruch genommen werden. Eine Stellenschaffung wird deshalb nicht erfolgen. Insoweit 
wird diese Stelle auch nicht ausgeschrieben werden, da es sich hierbei nicht um die Beset-
zung einer freien Stelle handelt.  


 
 


 
Dr. Hoffmann 
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Beteiligte Fachbereiche / 
Referate / Abteilungen 


Beteiligung  
des Referates 0140 


Anhörungsrecht 
des Stadtbezirksrats 


Vorlage erfolgt aufgrund Vor-
schlag/Anreg.d.StBzR 


       
                


    Ja X Nein    Ja X Nein    Ja X Nein 
                


 
 
Überschrift, Beschlussvorschlag 


Öffentliche Ausschreibung der Dezernentenstellen III und IV 


 
„1. Das Dezernat IV ist zum 1. Oktober 2010 und das Dezernat III zum 1. Dezember 2010 


nachzubesetzen. Die Dezernentenstellen sind entsprechend der Anlagen 1 und 2 öf-
fentlich auszuschreiben. 


 
 2. unverändert“ 
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Begründung/Sachverhalt: 
 
Im Rahmen der Behandlung der Vorlage „Öffentliche Ausschreibung der Dezernentenstellen 
III und IV (Drucksache 13042/10)“ in der Sitzung des Verwaltungsausschusses am 
9. Februar 2010 hat der Vorsitzende der SPD-Fraktion angekündigt, die Überlegungen der 
Fraktion zur Neustrukturierung der Dezernate nachgehend in einem Schreiben darzustellen. 
Dieses Schreiben liegt mittlerweile vor, und ich habe es Ihnen bereits am 12. Februar 2010 
übersandt. 
 
Der in diesem Schreiben unterbreitete Vorschlag würde aufgrund einer anderen Schwer-
punktsetzung und Sichtweise zu einer von der in der Vorlage vom 5. Februar 2010 ab-
weichenden Dezernatsstruktur führen. Für eine kontinuierliche Zusammenarbeit zwischen 
Rat und Verwaltung ist die Dezernatsstruktur von entscheidender Bedeutung und sollte nach 
den Vorstellungen der Verwaltung möglichst die Zustimmung des Rates im breiten Konsens 
finden. Da sich dieses unter Zugrundelegung der dortigen Festlegungen abzeichnet, greift 
die Verwaltung diesen Vorschlag auf. 
 
Darauf aufbauend sind nunmehr folgende Regelungen beabsichtigt: 
 
1. Dezernat IV 


Die Überlegungen, den Fachbereich Finanzen dem Dezernat IV zuzuordnen und den 
Fachbereich Kultur künftig als eigenständiges Dezernat zu führen, haben weiterhin Be-
stand. 
 
Zusätzlich soll der Fachbereich 40 ohne die Abteilung 40.4 Sportinstitut aus dem Dezer-
nat IV herausgelöst und künftig dem Dezernat V zugeordnet werden. 
 
Um eine möglichst gleichmäßige Aufgabenverteilung bei den zugeordneten Fach-
bereichen zu erreichen, wird der Fachbereich 67 Stadtgrün aus dem Dezernat III heraus-
gelöst und künftig dem Dezernat IV zugeordnet. In den Fachbereich 67 wird auch die Ab-
teilung 40.4 Sportinstitut integriert.  
 
Auch aus Sicht der fachlichen Aufgabenerledigung ist die Zusammenfassung dieser Be-
reiche in einem Fachbereich sinnvoll. Das Sportinstitut ist beispielsweise Ansprechpart-
ner der Sportvereine für sämtliche Fragen im Zusammenhang mit der Nutzung, Vergabe 
und Pflege von Sportanlagen und beauftragt den Fachbereich Stadtgrün als Dienstleister 
mit Pflegeaufgaben. Ansprechpartner vor Ort wiederum ist der Platzwart, der dem Fach-
bereich Stadtgrün zugeordnet ist. Aufgrund dieser Konstellation ergibt sich ein erheb-
licher Kommunikationsbedarf und ein zusätzlicher Abstimmungs- und Koordinierungs-
aufwand, der durch die Zuordnung der beiden Bereiche in einem Fachbereich reduziert 
werden kann.  
 
Durch die Zusammenfassung der Bereiche Stadtgrün und Sport in einem Fachbereich 
würde auch der in den politischen Gremien bereits geregelten Aufgabenverteilung ge-
folgt, die die Belange dieser beiden Bereiche im Sport- und Grünflächenausschuss bün-
delt. 
 
Anzumerken ist in diesem Zusammenhang, dass Ende der 90er Jahre auch das Stadt-
reinigungsamt als technisches Betriebsamt bis zu seiner Privatisierung dem Dezernat 
des Stadtkämmerers zugeordnet war.  
 
Weiterhin wird dem Dezernat das Referat 0120 Stadtentwicklung und Statistik zu-
geordnet. Insbesondere durch das Aufgabenfeld EU-Angelegenheiten ergeben sich ge-
meinsame Schnittmengen mit dem Fachbereich Finanzen. 
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Das Einwerben von EU-Fördermitteln ist eine Querschnittsaufgabe, die finanzielle Aus-
wirkungen auf sämtliche Bereiche der Verwaltung haben kann. Durch die enge Verzah-
nung mit dem Fachbereich Finanzen werden die Kommunikationswege verkürzt und 
Auswirkungen auf den Haushalt können zeitnäher analysiert und berücksichtigt werden. 
Auch die Stadtentwicklung steht mit der Konzernsteuerung (FB 20) in engem Zusam-
menhang.  
 
Ferner obliegt dem Referat auch die Aufgabe „Wahlen“. Dieser Bereich des Referates ist 
fachlich dem Dezernenten II als Gemeindewahlleiter unterstellt. Diese Regelung bleibt 
unverändert. 
 
Das Dezernat IV führt künftig die Bezeichnung Finanz-, Stadtgrün- und Sportdezernat. 
 


2. Dezernat V 
Dem Dezernat V wird künftig auch der Fachbereich 40 zugeordnet, um die Belange von 
Kindern, Jugendlichen und Schülern zu bündeln. Die Schulzeit spielt eine wesentliche 
Rolle bei der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen und kann deshalb nicht solitär 
von Betreuungs- und Freizeitangeboten betrachtet werden. Vielmehr ist eine ganz-
heitliche Betrachtung geboten, um Wechselwirkungen wie beispielsweise den Zu-
sammenhang des Hortangebotes und der Konzeption und dem Betrieb von Offenen 
Ganztagsgrundschulen, die bisher in der Zuständigkeit von zwei Dezernaten liegen, an-
gemessen und frühzeitig berücksichtigen zu können. Die Zusammenfassung der Aufga-
benbereiche Schule, Kinder, Jugend und Familie in einem Dezernat vermeidet Schnitt-
stellen und reduziert den Abstimmungsbedarf. 
 
Das Dezernat wird künftig als Schul-, Sozial-, Gesundheits- und Jugenddezernat geführt. 
 


3. Dezernat III 
Das Bau- und Umweltschutzdezernat bildet mit derzeit drei Referaten und vier Fach-
bereichen von der Anzahl der zugeordneten Organisationseinheiten her das größte De-
zernat. Um eine gleichmäßige Aufgabenverteilung zu erreichen und die gemeinsamen 
Belange der Bereiche Stadtgrün und Sport zusammenfassen, wird der Fachbereich 
Stadtgrün aus dem Dezernat III herausgelöst und dem Dezernat IV zugeordnet. Das Re-
ferat 0120 Stadtentwicklung und Statistik wird ebenfalls künftig dem Dezernat IV zuge-
ordnet. 
 


Die weiteren in der Vorlage vom 5. Februar 2010 dargestellten Überlegungen zur Neu-
regelung der Dezernatsstruktur bleiben unverändert bestehen. Die zukünftige Dezernats-
struktur werde ich dem Rat zu seiner Sitzung am 11. Mai 2010 zur Beschlussfassung vorle-
gen.  
 
Die neue Dezernatsstruktur soll mit dem Dienstantritt des ersten neuen Wahlbeamten zum 
1. Oktober 2010 in Kraft treten, wobei der Fachbereich 67 und das Referat 0120 bis zum 
Ausscheiden des Stadtbaurates (30. November 2010) im Baudezernat verbleiben sollen. 
 
Die vorstehenden Überlegungen zur Dezernatsneustrukturierung wurden bereits in den Aus-
schreibungstexten für die Nachbesetzung des Dezernates IV zum 1. Oktober 2010 und des 
Dezernates III zum 1. Dezember 2010 berücksichtigt. In den Ausschreibungstexten ist der 
Hinweis erfolgt, dass wie üblich eine Änderung der Dezernatsverteilung vorbehalten bleibt. 
Die Ausschreibungstexte sind als Anlagen 1 und 2 beigefügt. 
 
gez. Dr. Hoffmann 
 
Dr. Hoffmann        Anlagen 
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Bei der Universitätsstadt Braunschweig (rund 245.000 Einwohner) ist zum 1. Dezember 2010 die 
Stelle 


 
der Stadträtin oder des Stadtrates für das Bau- und Umweltschutzdezernat 


 
zu besetzen, weil der derzeitige Stelleninhaber mit Ablauf seiner Amtszeit in den Ruhestand tritt.  
 
Die Stelleninhaberin oder der Stelleninhaber wird auf Vorschlag des Oberbürgermeisters vom Rat 
für eine Amtszeit von 8 Jahren in das Beamtenverhältnis auf Zeit gewählt. Die Dienstbezüge rich-
ten sich nach BesGr. B 5, zzgl. wird eine Dienstaufwandsentschädigung gewährt. 
 
Das Dezernat umfasst das Baureferat, das Referat Baurecht, den Fachbereich Stadtplanung und 
Umweltschutz, den Fachbereich Gebäudemanagement sowie den Fachbereich Tiefbau und Ver-
kehr. 
 
Eine Änderung der Dezernatseinteilung bleibt vorbehalten. 
 
Die Bewerberinnen und Bewerber müssen die allgemeinen beamtenrechtlichen Voraussetzungen 
für die Berufung in das Beamtenverhältnis erfüllen. Sie müssen die für das Amt erforderliche Eig-
nung, Befähigung und Sachkunde besitzen und sollen das 30. Lebensjahr vollendet haben.  
 
Voraussetzung ist die erworbene Laufbahnbefähigung für das 2. Einstiegsamt der Laufbahngrup-
pe 2, Fachrichtung Technische Dienste (ehemals höherer technischer Verwaltungsdienst z. B. 
der Fachrichtungen Städtebau, Bauingenieurwesen u. a.). Die Bewerberinnen oder Bewerber 
sollen die Große Staatsprüfung für den höheren technischen Verwaltungsdienst absolviert haben. 
 
Gesucht wird eine tatkräftige, darstellungsfähige und zielstrebige Persönlichkeit mit der Fähigkeit, 
unternehmerisches Denken und Handeln in Verwaltungen einzusetzen. Mehrjährige praktische 
Führungs- und Managementerfahrungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung werden voraus-
gesetzt. Durchsetzungsvermögen und Kreativität werden erwartet. Erfahrungen in der kommuna-
len Selbstverwaltung sind erforderlich. Verständnis für das politische Wirkungsfeld eines Wahlbe-
amten und seinen Verflechtungen zwischen Politik und Verwaltung werden erwartet. 
 
Die Stadt Braunschweig strebt an, den Frauenanteil in der Dezernatsebene zu erhöhen. Daher 
werden besonders Frauen aufgefordert, sich zu bewerben. 
 
Nähere Informationen zur Stadt Braunschweig finden Sie unter www.braunschweig.de. 
 
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisabschriften und sonstige Unter-
lagen über den beruflichen Werdegang sowie Angabe von Referenzen) sind bis zum  19. März 
2010 zu richten an: 
 


Oberbürgermeister Dr. Gert Hoffmann 
- persönlich -  


Postfach 33 09 
38023 Braunschweig 


 
 
 
 
 
 
 


Anlage 1 
zur Erg.-Vorlage 13042/10 
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Bei der Universitätsstadt Braunschweig (rund 245.000 Einwohner) ist zum 1. Oktober 2010 die 
Stelle 


 
der Stadträtin oder des Stadtrates für das Finanz-, Stadtgrün- und Sportdezernat 


 
zu besetzen, weil der derzeitige Stelleninhaber mit Ablauf seiner Amtszeit in den Ruhestand tritt.  
 
Die Stelleninhaberin oder der Stelleninhaber wird auf Vorschlag des Oberbürgermeisters vom Rat 
für eine Amtszeit von 8 Jahren in das Beamtenverhältnis auf Zeit gewählt. Die Dienstbezüge rich-
ten sich nach BesGr. B 5, zzgl. wird eine Dienstaufwandsentschädigung gewährt. 
 
Das Dezernat umfasst den Fachbereich Finanzen, den Fachbereich Stadtgrün und Sport sowie 
das Referat Stadtentwicklung und Statistik, wobei der Fachbereich Stadtgrün und Sport und das 
Referat Stadtentwicklung und Statistik dem Dezernat zum 1. Dezember 2010 zugeordnet werden. 
 
Eine Änderung der Dezernatseinteilung bleibt vorbehalten. 
 
Die Bewerberinnen und Bewerber müssen die allgemeinen beamtenrechtlichen Voraussetzungen 
für die Berufung in das Beamtenverhältnis erfüllen und sollen das 30. Lebensjahr vollendet ha-
ben. Ferner müssen sie die für das Amt erforderliche Eignung, Befähigung und Sachkunde besit-
zen; die durch überdurchschnittliche Ergebnisse erworbene Laufbahnbefähigung für das 2. Ein-
stiegsamt der Laufbahngruppe 2, Fachrichtung Allgemeine Dienste (ehemals höherer allgemeiner 
Verwaltungsdienst), oder zum Richteramt (Volljuristin oder -jurist) ist Voraussetzung. Wün-
schenswert wäre darüber hinaus eine wirtschaftswissenschaftliche Zusatzqualifikation oder wirt-
schaftsnahe praktische Erfahrungen. 
 
Gesucht wird eine tatkräftige, darstellungsfähige und zielstrebige Persönlichkeit, welche zugleich 
über praktische Führungs- und Managementerfahrungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung  
- möglichst in der Kommunalverwaltung - verfügt. Hierbei wäre es wünschenswert, wenn diese 
Erfahrung in einer Verwaltungseinheit nachgewiesen werden kann, die die doppische Haushalts-
führung bereits vollzogen hat und durchführt. Verständnis für das politische Wirkungsfeld eines 
Wahlbeamten und seinen Verflechtungen zwischen Politik und Verwaltung werden erwartet. 
 
Die Stadt Braunschweig strebt an, den Frauenanteil in der Dezernatsebene zu erhöhen. Daher 
werden besonders Frauen aufgefordert, sich zu bewerben. 
 
Nähere Informationen zur Stadt Braunschweig finden Sie unter www.braunschweig.de. 
 
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisabschriften und sonstige Unter-
lagen über den beruflichen Werdegang sowie Angabe von Referenzen) sind bis zum  19. März 
2010 zu richten an: 
 


Oberbürgermeister Dr. Gert Hoffmann 
- persönlich -  


Postfach 33 09 
38023 Braunschweig 


 
 
 
 
 
 


Anlage 2 
zur Erg.-Vorlage 13042/10 
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